
 
 

 

 

 
Bern, 13. Dezember 2019 
 
 
Adressaten: 

die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
 
Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes zur Umsetzung des «Akti-
onsplans Integrierte Grenzverwaltung» sowie zur finanziellen Unterstützung 
von Kantonen mit Ausreisezentren an der Grenze; Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 13. Dezember 2019 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, 
den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemein-
den, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirt-
schaft und den interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren zu einer Ände-
rung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Aus-
länder und über die Integration (AIG) durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 27. März 2020. 
 
Seit der Assoziierung an Schengen im Jahr 2008 hat sich das Regime der Personen-
kontrollen an der Landesgrenze der Schweiz grundlegend geändert: Während an den 
Binnengrenzen grundsätzlich keine Personenkontrollen mehr zulässig sind, wurden 
die Kontrollen an den Aussengrenzen verschärft. Dafür hat der Bundesrat einen Akti-
onsplan «Integrierte Grenzverwaltung» erlassen, der verschiedene Massnahmen vor-
sieht. Die überwiegende Mehrheit dieser Massnahmen ist bereits umgesetzt und ope-
rativ; einige Massnahmen bedürfen noch einer gesetzlichen Umsetzung. Dies soll mit 
vorliegender Vorlage erfolgen. Zugleich erfolgt eine redaktionelle Anpassung des AIG 
an den Schengener Grenzkodex (SGK); materielle Änderungen gehen damit nicht ein-
her.  
Seit einiger Zeit wird mitunter aus Fachkreisen gefordert, die nebenstrafgesetzliche 
Bestimmung zum Menschenschmuggel (Art. 116 Ausländer- und Integrationsgesetz; 
AIG, SR 142.20) besser an die praktischen Bedürfnisse anzupassen und eine Anhe-
bung der Maximalstrafe zu prüfen.  
Zusätzlich soll mit vorliegender Vorlage die Motion 17.3857 Abate «Kantone mit Aus-
reisezentren an der Grenze finanziell unterstützen» umgesetzt werden. Damit wurde 
der Bundesrat beauftragt, gesetzgeberische Vorkehren zu treffen, damit der Bund von 
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den Kantonen betriebene Ausreisezentren ausserhalb des Asylbereichs finanziell un-
terstützen kann. Diese Ausreisezentren dienen der Rückgabe von Personen an die 
Nachbarstaaten, die im Rahmen einer Kontrolle im Grenzraum weggewiesen werden.  

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adressen zu sen-
den:  
 

vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch  
 
Wir bitten Sie, uns für allfällige Rückfragen eine Kontaktperson anzugeben.  
Für Rückfragen und allfällige Informationen Ihrerseits steht Ihnen Herr Bernhard Fürer 
(Bernhard.Fuerer@sem.admin.ch, Tel. 058 464 54 70) zur Verfügung. 
 
 
 
Mit besten Grüssen  
 
 
 
 
Karin Keller-Sutter 
Bundesrätin 
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